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Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur mit Leistungsmessung 
der Stadtwerke Senftenberg GmbH 
 
gültig ab 1. Januar 2010 
 
 
1. Entgelte für die Netznutzung  - mit Leistungsmessung  
 
  Benutzungsdauer Benutzungsdauer 
  < 2500 h/a > 2500 h/a 
  Leistungspreis  Arbeitspreis Leistungspreis  Arbeitspreis 
  Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto 
  €/kW/a €/kW/a ct/kWh ct/kWh €/kW/a €/kW/a ct/kWh ct/kWh 
Mittelspannungsebene 10,35 12,32 4,48 5,33 102,35 121,80 0,80 0,95 
Umspannung MS/NS 10,51 12,51 4,55 5,41 104,10 123,88 0,81 0,96 
Niederspannungsebene 11,06 13,16 5,13 6,10 106,68 126,95 1,31 1,56 

 

 
 
2. Entgelte für die Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung 
 
  Messung Messstellenbetrieb Abrechnung 
mit Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto 
Leistungsmessung €/Monat €/Monat €/Monat €/Monat €/Monat €/Monat 
mittelspannungsseitig 16,20 19,28 40,55 48,25 18,90 22,49 
   Preisabschlag für kundenseitig gestellten 

Wandlersatz   12,91 15,36   
niederspannungsseitig 16,20 19,28 22,12 26,32 18,90 22,49 
    Preisabschlag für kundenseitig gestellten 

Wandlersatz   0,72 0,86   
 
 
 
3. Entgelt für Blindstrom 
 
Überschreitet die gesamte während eines Abrechnungszeitraumes bezogene induktive Blindarbeit 50% der 
während des Abrechnungszeitraumes bezogenen Wirkarbeit (kWh), so wird die 50% übersteigende induk-
tive Blindarbeit (kvarh) mit 1,02 Cent/kvarh (brutto 1,21 Cent/kvarh) in Rechnung gestellt. 
 
 
 
Den Nettoarbeitspreisen sind die Konzessionsabgabe an die Stadt Senftenberg, die Mehraufwendungen 
gemäß KWK-Gesetz in akt. Fassung und die gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen. 
 
Die ausgewiesenen Bruttopreise sind gerundet und beinhalten ausschließlich die Umsatzsteuer in ihrer 
jeweiligen gesetzlichen Höhe, zurzeit 19%.  


